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1. Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Berglen plant eine Erweiterung des Gewerbegebiets am nordwestli-

chen Ortsende von Steinach-Erlenhof. Mit dem Vorhaben sind Maßnahmen vorge-

sehen, die ggf. in das Lebensraumgefüge streng geschützter Arten eingreifen. Eine 

artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kam zu dem Ergebnis, dass ein Vorkom-

men streng geschützter Tagfalter und der streng geschützten Zauneidechse auf-

grund des Habitatpotenzials nicht ausgeschlossen werden kann und deshalb ver-

tieft untersucht werden muss (Quetz 2016). Für weitere artenschutzrechtlich rele-

vante Arten- und Artengruppen wie Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Totholzkäfer 

und die Haselmaus waren im Jahr 2016 keine geeigneten Habitatstrukturen vorhan-

den (Quetz 2016).  

Da zumindest für einzelne Tagfalter und die Zauneidechse nicht ausgeschlossen 

werden konnte, dass mit den Eingriffen auch die Verbotstatbestände gemäß § 44 

(1) 1 bis 3 BNatSchG berührt werden, erfolgte im Jahr 2017 eine vertiefte Untersu-

chung im Rahmen einer saP. Aus dieser Untersuchung ging hervor, dass ein Vor-

kommen streng geschützter Tag- und Nachtfalter im Plangebiet ausgeschlossen 

werden kann. Nachweise der streng geschützten Zauneidechse gelangen im Jahr 

2017 nicht, so dass auch für diese Art eine Betroffenheit ausgeschlossen wurde. 

Die aktuelle Planung für das Gebiet „Erlenhof, 1. Änderung“ (Stand 24.08.2021) 

weicht von der damaligen Planung ab, zudem gelten Daten, die älter als 5 Jahre 

sind, als veraltet. Folglich wurde für das aktuelle Plangebiet eine Plausibilitätsprü-

fung erforderlich. Im Rahmen dieser Plausibilitätsprüfung soll ermittelt werden, ob 

sich der Lebensraum seit dem Jahr 2017 in seiner strukturellen Beschaffenheit so 

verändert hat, dass ein Vorkommen der Zauneidechse oder streng geschützter Tag- 

und Nachtfalter aktuell möglich ist. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob sich 

der Lebensraum seit 2016 so verändert hat, dass er inzwischen auch als Lebens-

stätte für seltene Vögel, Fledermäuse oder Holzkäfer genutzt werden könnte. 

 

 

2. Untersuchungsgebiet 

Das aktuelle Plangebiet befindet sich im westlichen Teil der Gemeinde Berglen 

(Rems-Murr-Kreis), am nordwestlichen Ortsrand des Teilortes Steinach. Es umfasst 

eine extensiv bewirtschaftete, artenreiche Grünlandfläche am nordwestlichen Rand 

des bestehenden Gewerbegebiets am Ende der Heinkelstraße. Darüber hinaus sind 

im Plangebiet weitere jüngere Gehölzbestände und Sträucher vorhanden. Zwischen 

dem Feldweg und der Heinkelstraße befindet sich ein schmaler, temporär wasser-

führender Graben. Südöstlich erfuhr das ursprüngliche Plangebiet eine Erweite-

rung. Diese Erweiterungsfläche war am 24.09.2022 durch eine Baufeldfreimachung 
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bereits weitgehend vegetationsfrei (Rohboden), an den Rändern finden sich jedoch 

noch kurz bewachsene Böschungsbereiche. 

 

 

 
Abbildung 1 Aktuelles Plangebiet (schwarz gestrichelt) Stand 24.08.2021 (Entwurf ARP) 

 

 
Abbildung 2 Aktueller Geltungsbereich (gelb umgrenzt) und der im Jahr 2017 untersuchte 

Geltungsbereich (orange) am nordwestlichen Ortsrand von Steinach 
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3. Methodik 

Für die Plausibilitätsprüfung erfolgte am 24.09.2022 eine Ortsbegehung zur Erfas-

sung und Dokumentation relevanter Habitatstrukturen. 

 

 

4. Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 

4.1 Reptilien 

Seit dem Jahr 2017 sind mit dem aktuellen Plangebiet zum Teil durch bauliche Ver-

änderungen (z.B. Bodenabschub, Reisighaufen, Böschungen und Randstreifen mit 

Ruderalcharakter) zusätzliche geeignete Habitatstrukturen hinzugekommen. Der 

Lebensraum ist so beschaffen, dass ein Vorkommen der streng geschützten Zau-

neidechse (Lacerta agilis) durch eingewanderte Individuen denkbar ist. Eine er-

neute Überprüfung des Vorkommens durch eine vertiefte Kartierung ist deshalb er-

forderlich. 

 

 
Abbildung 3 Böschung mit Reisig und grabbarem Substrat (Aufnahme 24.09.2022) 

 



 5

 

 
Abbildungen 4 und 5   Böschungen mit Ruderalcharakter (Aufnahme 24.09.2022) 
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Abbildungen 6 und 7   Gräben mit Versteckmöglichkeiten (Aufnahme 24.09.2022) 
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4.2 Tagfalter und Widderchen 

4.2.1 Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 

Die Erfassung der Tagfalter und Widderchen erfolgte im Jahr 2017 in den Monaten 

Mai bis September. Im Fokus stand die Überprüfung des Vorkommens der streng 

geschützten Arten Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) 

und Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), da für beide Arten Gebietsmeldungen vor-

lagen (InsectisOnline 2017). Nachweise ergaben sich im Jahr 2017 nicht, weil für 

den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling im Plangebiet keine Wirtspflanzen 

(Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis) vorhanden waren und weil an den 

abgesuchten wenigen Exemplaren des Stumpfblättrigen Ampfers (Rumex obtusifo-

lius) keine Eier oder Raupen gefunden werden konnten und auch keine Imagines 

beobachtet wurden. 

Aktuell sind auch im erweiterten Plangebiet keine Bestände des Großen Wiesen-

knopfs vorhanden, so dass ein Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-

bläulings nach wie vor ausgeschlossen werden kann. 

Der Stumpfblättrige Ampfer ist im Gebiet vorhanden, eine Überprüfung des Vorkom-

mens des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) ist deshalb zu empfehlen. 

 

4.3 Sonstige Arten 

4.3.1 Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 

Für Fledermäuse sind im Plangebiet nach wie vor keine geeigneten Gehölze mit 

Quartierpotenzial vorhanden und auch als Nahrungshabitat spielt das überwiegend 

offene, strukturarme Plangebiet für Fledermäuse keine Rolle. Eine intensiv genutzte 

Transferflugstrecke ist unwahrscheinlich. Damit hat die Einschätzung von Quetz 

(2016) weiterhin Gültigkeit, das Plangebiet ist für Fledermäuse nicht relevant. 

An der Einschätzung der geringen Relevanz für Vögel (Quetz 2016) ändert sich 

auch aktuell nichts, weil sich der Lebensraum seit 2016 nicht wesentlich verändert 

hat. In den wenigen Sträuchern des Plangebiets ist das Vorkommen ubiquitärer Vo-

gelarten denkbar, seltene und störungsempfindliche Vogelarten sind jedoch nicht 

zu erwarten. Höhlenbrüter finden im Plangebiet keine Quartiermöglichkeiten, da 

Höhlenbäume nicht vorhanden sind. Die offenen Flächen des Plangebiets werden 

allenfalls zur Nahrungssuche aufgesucht, Bodenbrüter sind schon aufgrund des ge-

ringen Abstands zur Siedlung (Kulissenwirkung, Störungen, Katzen) nicht zu erwar-

ten.  

Die wenigen Sträucher im Plangebiet sind sehr isoliert, eine strukturelle Anbindung 

an ein größeres Waldgebiet ist nicht vorhanden (Ackerflächen, Gewerbegebiet), so 



 8

dass die Einschätzung aus dem Jahr 2016 (Quetz 2016) nach wie vor Bestand hat 

und ein Vorkommen der Haselmaus im Plangebiet ausgeschlossen werden kann.  

Ältere Baum- und Gehölzbestande mit entsprechenden Alt- und Totholzanteilen feh-

len im aktuellen Plangebiet weiterhin, so dass für weder für besonders noch streng 

geschützte altholzbewohnende Käferarten (Totholzkäfer) Habitatpotenzial vorhan-

den ist. 

Für Amphibien käme eine kleine, in Stein gefasste steile Rinne als Laichgewässer 

in Frage. Diese Rinne ist außer an regenreichen Tagen fast ganzjährig trocken und 

als Laichgewässer nicht geeignet. Eine Relevanz für streng geschützte Amphibien 

besteht nicht, wie bereits Quetz (2016) festgestellt hat. 

 

 

5. Fazit 

Die vorliegende Plausibilitätsprüfung kommt zu dem Resultat, dass ausreichend 

Habitatpotenzial für die streng geschützten Arten Zauneidechse (Lacerta agilis) und 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) im Plangebiet vorhanden sind. Ein Vorkommen 

beider Arten ist denkbar, obwohl beide Arten im Jahr 2017 nicht nachgewiesen wer-

den konnten, weil sich die Lebensraumausstattung für beide Arten seither eher ver-

bessert hat und ein Einwandern von Individuen nicht ausgeschlossen werden kann. 

Folglich ist zu empfehlen, dass das Vorkommen der beiden Arten im Rahmen einer 

erneuten Kartierung überprüft werden sollte. 

Für weitere artenschutzrechtlich relevante Arten und Artengruppen hat das Plange-

biet als Lebensraum weiterhin keine Relevanz. 
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